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Werkvertrag für Baumsteigearbeiten zur Entnahme von Blatt- und Nadelproben 



Nr.: 		xxx
Vergabe-Nr.: 	xxx
Los-Nr.: 	xxx


Zwischen dem			Landesbetrieb Forst Brandenburg


vertreten durch den		Direktor, Herrn Hubertus Kraut, 
				


dieser vertreten durch die		Leiterin des Landeskompetenzzentrum Forst Eberswalde (LFE)
				Frau Dr. Ulrike Hagemann, Alfred-Möller-Straße 1, 16225 Eberswalde
				(nachfolgend als Auftraggeber – AG – benannt)


und der				xxx



vertreten durch			xxx
				(nachfolgend als Auftragnehmer – AN – benannt)





wird folgender Werkvertrag geschlossen:


§ 1
Vertragsgegenstand

(1) Vertragsgegenstand ist die Durchführung von baumschonenden Baumsteigearbeiten auf Dauerbeobachtungsflächen in den vier Bundesländern Brandburg, Berlin, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern zur Entnahme von ca. 30 cm langen Zweigen aus der Oberkrone (Lichtbereich) je Baum. Der AG behält sich vor, die in der Leistungsbeschreibung angegebenen Leistungen mengenmäßig zu ändern, wenn zwingende sachliche Gründe dies rechtfertigen.

(2) Der AN führt die in der Leistungsbeschreibung definierten werkvertraglichen Leistungen entsprechend der Losvergabe und den Terminvorgaben aus. Eine enge Zusammenarbeit mit dem AG ist sicherzustellen

(3) Das Werk gilt als erfüllt, wenn der AN alle Leistungen fristgerecht erbracht hat und diese durch den AG abgenommen wurden. 

§ 2
Aufgaben / Pflichten des Auftragnehmers

(1) Der AN hat das Werk in eigener unternehmerischer Verantwortung selbst herzustellen. Er unterliegt insoweit keinen Weisungen des AG. Er hat seinerseits auch keine Anweisungsbefugnis gegenüber den Beschäftigten des AG.

(2) Der AN verpflichtet sich, nur fachlich geeignete, ausreichend qualifizierte und sachkundige Arbeitskräfte einzusetzen. Die Anzahl der einzusetzenden Arbeitskräfte (Baumsteiger) sind so zu bemessen, dass die Arbeiten an nur einem Arbeitstag pro Probefläche abgeschlossen werden können (Ausnahme DBF 1303 zwei Tage, da 30 Kiefern) 

(3) Der AN darf mit schriftlicher Einwilligung des AG zur Erfüllung des Werks nur Subunternehmer einsetzen, sofern dies im Angebot angekündigt wurde und diese die gleichen Voraussetzungen im Hinblick auf die Eignung wie der AN erfüllen.

(4) Der AN bestellt eine Person als Einsatzleitung und benennt diese dem AG rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten. Die benannte Person muss bei Durchführung der Arbeiten auf der Fläche anwesend  und während des Probenahmezeitraumes ständig erreichbar sein. 

(5) Die Arbeiten schließen eigenverantwortlich alle Arbeitsschutzmaßnahmen sowie die Anfahren zu den Beprobungsflächen ein. 

(6) Der AN verpflichtet sich alle dem Los entsprechenden Probeflächen anzufahren und die in der Leistungsbeschreibung beschriebene Anzahl von Probebäumen zu beproben.

(7) Die Arbeiten sind an den vorgegebenen Termin (siehe Leitungsbschreibung der Lose) durchzuführen. 

(8) Sieht sich der AN in der ordnungsgemäßen Durchführung der übernommenen Leistungen gehindert, so hat er dies dem AG unverzüglich telefonisch und schriftlich anzuzeigen. 

(9) Kosten und Risiko der Leistung trägt der AN.

(10) Der AN hat bei der Ausführung des öffentlichen Auftrags alle für ihn geltenden rechtlichen Verpflichtungen einzuhalten, insbesondere Steuern, Abgaben und Beiträge zur Sozialversicherung zu entrichten, die arbeitsschutzrechtlichen Regelungen einzuhalten und den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern wenigstens diejenigen Mindestarbeitsbedingungen einschließlich des Mindestentgelts zu gewähren, die nach dem Mindestlohngesetz, einem nach dem Tarifvertragsgesetz mit den Wirkungen des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes für allgemein verbindlich erklärten Tarifvertrag oder einer nach § 7, § 7a oder § 11 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes oder einer nach § 3a des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes erlassenen Rechtsverordnung für die betreffende Leistung verbindlich vorgegeben werden.


§ 3
Aufgaben / Pflichten des Auftraggebers

(1) Der AG benennt den jeweiligen Hauptansprechpartner entsprechend der Losnummer.

(2) Dem AG obliegen die regelmäßige Qualitätskontrolle und die Abnahme der Leistung.


§ 4
Qualitätsanforderungen


(1) Die Qualität der Arbeitsleistung wird nach zwei Kriterienbemessen: (i) Qualität der Zweigprobe: ausreichend Probenmaterial aus der oberen, belichteten Kronenperiferie; (ii) baumschonend bezüglich des Steigens, der Entnahme der Probe (scheiden, nicht sägen oder brechen), keine Äste länger als 60 cm

(2) Erforderliche Nacharbeiten an Leistungen, die den Bedingungen nicht voll entsprechen, hat der AN nach Vorgabe des AG bis zum vereinbarten Zeitpunkt auf seine Kosten auszuführen.

(3) AG und AN halten gemeinsame Beratungen zum Arbeitsstand (Arbeitsfortschritt, Qualitätsanforderungen, Einhaltung der Leistungsfristen, Abklären von auftretenden Problemen) ab. Bei auftretenden Problemen informiert der jeweilige Vertragspartner unverzüglich den Einsatzleiter/Ansprechpartner des anderen.

§ 5
Vergütung und Zahlungsweise


(1) Mit der im Preisangebot genannten Vergütung (Nettopreise) sind alle Aufwendungen, die dem AN im Zusammenhang mit der Ausführung der Arbeiten entstehen, abgegolten.

(2) Die vollständige Vergütung wird gewährt, wenn alle Probepunkte des Loses entsprechend der Qualitätsanforderungen abgearbeitet und vom AG abgenommen wurden.

(3) Die vollständige Vergütung wird nicht gewährt, wenn erhobene Daten einzelner Probeflächen fehlerhaft abgegeben wurden. In diesem Falle reduziert sich die Vergütung entsprechend der Anzahl fehlerhafter Probepunkte. Der hierbei angesetzte Durchschnittspreis pro Probepunkt ergibt sich aus dem in (1) genannten Nettopreis und der Anzahl der Probeflächen entsprechend der Losnummer.

(4) Rechnungen sind mit detaillierter Angabe der Leistungen, der Steuernummer und der Ausweisung der Umsatzsteuer an folgende Adresse einzureichen:

Landesbetrieb Forst Brandenburg 
	Landeskompetenzzentrum Forst Eberswalde (LFE)
	Fachbereich 42
	Alfred-Möller-Straße 1
	16225 Eberswalde

(5) Alle Zahlungen des AG aus diesem Vertrag werden nach Rechnungsstellung durch Überweisung auf ein Konto des AN geleistet.

(6) Die Zahlungen werden nach Wahl des AG innerhalb von 14 Tagen unter Abzug des vereinbarten Skontos oder binnen eines Monats ohne Abzug geleistet. Die Zahlungs- und Skontofrist beginnt mit dem Eingang der prüfungsfähigen Rechnung bei der Rechnungsstelle.

(7) Die Versteuerung der Vergütung einschließlich Umsatzsteuer, sowie die Zahlung von Abgaben und Beiträgen der Sozialversicherung obliegt dem AN.


§ 6
Zeitverzug, Vertragsstrafe

(1) Im Fall der Nichteinhaltung der in der Leistungsbeschreibung benannte Termine bzw. mit dem AG nicht abgestimmten Terminänderungen für die jeweiligen Probennahmen wird eine Vertragsstrafe in Höhe von 1 % des Nettowertes des Auftragswertes, jedoch max. 5 % des Nettowertes des Auftragswertes, an den AG zu zahlen, es sei denn, er hat die Verspätung nicht zu vertreten. Die Höhe richtet sich nach § 10 BbgVergG.

(2) Eine Vertragsstrafe wegen Zeitverzug kann auch nach Vertragsende geltend gemacht werden.

§ 7
Vorzeitige Kündigung

(1) Wird durch höhere Gewalt die Vertragserfüllung seitens des AN unmöglich, kann der AG vom Vertrag zurücktreten. Weitere Ansprüche von Seiten des AN sind ausgeschlossen.

(2) Der AG kann vom Vertrag zurücktreten, wenn 

a. der AN den Bestimmungen dieses Werkvertrages zuwiderhandelt
b. der AN mit der Leistung in Verzug gerät und trotz schriftlicher Aufforderung der Erfüllung der Leistung nicht nachkommt,
c. der AN einen bei der Qualitätskontrolle festgestellten Mangel nicht innerhalb einer von AG gesetzten, angemessenen Frist behoben hat.

(3) Bei endgültiger Nichtabnahme eines Loses gilt der gesamte Vertrag als nicht erfüllt. Dem AG steht es dann frei, vom gesamten Vertrag zurückzutreten. Bei für den AG unbrauchbaren Arbeiten wird keine Vergütung gewährt. Bereits geleistete Abschlagszahlungen müssen in diesem Fall an den AG zurückgezahlt werden.

(4) Bei einer Kündigung entsprechend § 7(2) ist der AG berechtigt die hierdurch entstandenen Mehrkosten dem AN in Rechnung zu stellen.

(5) Schadensersatzansprüche des AN infolge fristloser Kündigung sind ausgeschlossen. Die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen durch den AG bleibt unberührt.

(6) Im Übrigen gelten bezüglich der Mängelgewährleistung die gesetzlichen Bestimmungen der §§ 633 ff BGB, soweit nichts anderes vereinbart ist.

§ 8
Haftung

(1)	Für die Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften ist ausschließlich der AN verantwortlich. Der AG informiert den AN über allgemeine und besondere Gefährdungen des Inventurgebietes im Rahmen der für den AN verpflichtenden Einweisung sowie im Rahmen der verpflichtenden Anmeldung bei der zuständigen Oberförsterei vor Beginn der Arbeiten. Der AN ist verpflichtet, die sich hieraus ergebenden und erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Er ist berechtigt, Forstwege in dem notwendigen Umfang für den Zeitraum der unmittelbaren Maßnahme zu befahren (Waldfahrgenehmigung). Ein eingetretener Unfall oder Schaden an einem Objekt ist dem AG unverzüglich mitzuteilen.

(2)	Der AN haftet gegenüber Dritten in vollem Umfang für Schäden aller Art, die durch ihn oder seine Erfüllungsgehilfen verursacht werden und im Zusammenhang mit der Durchführung dieses Vertrages stehen und haftet desgleichen gegenüber dem AG und dessen Bediensteten. Der AG haftet nicht für Schäden, die vom AN verursacht worden sind. Der AN stellt diesbezüglich den AG von Ansprüchen Dritter frei. Dies beinhaltet auch Gerichts- und Rechtsanwaltskosten.  

(3)	Bei Schäden aus der Nichteinhaltung der vertraglichen Vereinbarung bzw. bei Schlechterfüllung des Vertrages, die durch den AN verursacht werden, ist er gegenüber dem AG schadensersatzpflichtig.

§ 9
Vertragsbestandteile

Bestandteile dieses Vertrages sind 
a) Zusätzliche Vergabebedingungen des Landes Brandenburg
b) Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen
c) Preisangebot des AN vom xxxx
d) Leistungsbeschreibung

§ 10
Vertragsänderungen und Sonstiges

(1)	Änderungen und Ergänzungen bedürfen der Schriftform. Mündliche Vereinbarungen wurden nicht geschlossen.

(2)	Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein, soll nicht der gesamte Vertrag unwirksam sein oder werden. Die unwirksame oder undurchführbare Bestimmung soll dann von den Vertragsparteien durch solche ersetzt werden, die dem Zweck des Vertrages am ehesten entspricht.

(3)	Es gelten die unter § 9 Buchstabe a) und b) genannten Vertragsbedingungen und ergänzend soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, die §§ 631 ff. BGB jeweils geltender Fassung.


§ 11
Gerichtsstand

AG und AN vereinbaren Potsdam als Gerichtsstand und Erfüllungsort ihrer gegenseitigen Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag.



							im Auftrag   __________________
Ort, Datum						                         	Auftraggeber




								     __________________
Ort, Datum								Auftragnehmer
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